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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.06.1995 

Geschäftszahl 

93/15/0104 

Rechtssatz 

Unter "Wahrnehmung der beruflichen Interessen" iSd § 16 Abs 1 Z 3 lit b EStG 1988 ist die Förderung der 
Arbeitsbedingungen und Wirtschaftsbedingungen der Mitglieder, zB durch Beratung oder Ausbildung bzw 
Weiterbildung, zu verstehen (Hinweis Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht, 536). 


